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Kernobsternte:  
Ernte von Gala beginnt in 
der kommenden Woche

Auf nach Südengland –  
Teil 5

Fachstelle Biolandbau –
Erfahrungen aus der 
Umstellungszeit 

Die erste Berufsmeister-
schaft nur für Landwirte, 
Weintechnologen und Winzer

Mitteilung an die 
Rübenpflanzer – Keine 
Verbesserung in Sicht

Containerzeit
Owipex GmbH 055 422 15 15
Unteraltberg 5 info@owipex.ch
8836 Bennau www.owipex.ch

ANGEBOT

Individuelle Masse 

und Ausführungen für 

Ihren Anhänger.
Reiatstrasse 51 

8240 Thayngen 

www.unterbuck.ch

HOFfäscht
Erleben Sie  

den Energiekreislauf 
bei offener Stall-  

und Motorenraumtür

17. UND 18. SEPTEMBER 2016

Spannende Ausstellungen

Grosse Festwirtschaft

Erlebniswelt für Kinder

Geführte Rundgänge

Interessante Fachreferate

Feldgottesdienst

Treber  
verschiedene TS-Gehalte

Mais  
ganze Pflanze, CCM, Kolbenschrot 
konventionell sowie Bio

Zuckerrübenschnitzel 
konventionell sowie Bio

Erhältlich als: 
lose, Siloballen oder Siloschlauch

Trockentreber

Malzkeime

Gras- / Luzernewürfel 
konventionell sowie Bio

Mais  
ganze Pflanze, CCM, Kolbenschrot 
konventionell sowie Bio

Oberkirch Maiswürfelplus

Zuckerrübenschnitzel 
konventionell sowie Bio

Erhältlich als: 
lose, Big-Bag oder gesackt

Nassfutter

Trockenfutter

fenaco Raufutter aus Ihrer

Gratis: 0800 808 850 
www.raufutter.ch

Verkauft werden:

 20 Kühe in Milch

 20 Rinder
 20 Jungrinder

 5 Zuchtstiere

 3 Embryonenpackete

Aus tiefen,  
langlebigen  
 internationalen  
und  eigenen  
 Kuhfamilien.

Stalleinrichtungen

Sponsoren

Auskunft:
Heinz Meier  
079 762 56 65

www.holstein.ch 
www.holsteinforum.de

M E I E R ʼS  
H O L S T E I N  
S A L E
Samstag, 1. Oktober 2016
Kyburg Stampfental 
 ab 9.00 Uhr Besichtigung
 13.00 Uhr Beginn Auktion

BE R ATE R ECK E

Alleinstehend trotz Wohn- und Lebensgemeinschaft!
Das Bundesgericht hatte Ende Juni dieses 
Jahres einen interessanten Entscheid betref
fend die Ausrichtung von Ergänzungsleistun
gen zu fällen. Dabei hat es die Beschwerde 
des Versicherten gutgeheissen und es darf an
genommen werden, dass die Sozialversiche
rungsämter bei einigen gleichgelagerten Fäl
len über die Bücher müssen. Dem Entscheid 
lag der Sachverhalt zugrunde, dass Herr A. in 
einer Wohngemeinschaft mit seiner Mutter und 
seiner Schwester lebt. Als Empfänger einer In
validenrente bezieht er zusätzlich Ergänzungs
leistungen. Mit Verfügung vom 4. Februar 2015 
setzte das zuständige Sozialversicherungsamt 
Schaffhausen (Ausgleichskasse) die Ergänzungs
leistungen ab 1. Januar 2015 neu fest. Mit 
Wirkung ab dem 1. März 2015 sollte sein An
spruch auf CHF 337.– pro Monat gekürzt wer

den. Die Kürzung wurde mit seinem um einen 
Viertel tieferen Lebensbedarf begründet, wel
cher daraus resultiere, dass er in einer Wohn 
und Lebensgemeinschaft lebe. Das Amt führte 
hierzu aus, dass sich die Kosten vergleichbar 
zu einem Ehepaar verhalten würden. Dement
sprechend sei von einem um 50 Prozent tiefe
ren Lebensbedarf (bei zwei Personen) auszu
gehen, womit pro Kopf eine Reduktion von 25 
Prozent angezeigt sei. Laut Berechnungsblatt 
für die Periode ab 1. März 2015 betrug die Kür
zung CHF 4822.– im Jahr. Auf die Einsprache 
von Herrn A. hin hielt das Sozialversicherungs
amt mit Entscheid vom 27. März 2015 an sei
nem Standpunkt fest. Derselben Meinung, zu
lasten von Herrn A., war das von ihm angeru
fene Schaffhauser Obergericht. Das Bundes
gericht kam nun zu einem anderen Schluss.

Als Grundlage wird im Sinne von Art. 9 Abs. 1 
Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur 
Alters, Hinterlassenen und Invalidenversi
cherung (SR 831.30) die jährliche Ergänzungs
leistung dem Betrag gleichgesetzt, um den die 
anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Ein
nahmen übersteigen. In Art. 10 Abs. 1 lit. a ELG 
werden sodann abgestufte Beträge festge 
legt, die als Ausgaben für den allgemeinen Le
bensbedarf von alleinstehenden Personen, Ehe
paaren sowie rentenberechtigten Waisen und 
Kindern, die einen Anspruch auf Kinderrente 
der AHV oder IV begründen, anerkannt werden.

Das Obergericht ging auf dieser gesetzlichen 
Grundlage davon aus, dass eine sogenannte 
Gesetzeslücke vorliege, also der Gesetzgeber 
etwas, das er eigentlich hatte regeln wollen, 
pflichtwidrig vergessen habe. Dementspre

chend sei auf dem Wege der Auslegung des 
Gesetzes zu bestimmen, welcher Betrag Herrn 
A. als allgemeiner Lebensbedarf anzurechnen 
ist. Weiter führte das kantonale Gericht aus, 
dass es nicht zu rechtfertigen sei, Herrn A. hin
sichtlich seiner Lebenshaltungskosten gleich 
zu behandeln wie eine alleinstehende Person, 
da sein Aufwand dank der Wohngemeinschaft 
geringer sei. Daher sei sinngemäss auf die 
vom Gesetzgeber angenommenen Einsparun
gen der Lebenshaltungskosten bei Ehepaaren 
abzustellen. Ausgehend von dem alleinstehen
den Personen anzurechnenden Betrag für den 
allgemeinen Lebensbedarf von Fr. 19 290.– sei 
bei Herrn A. ein um Fr. 4822.– reduzierter Be
darf anzurechnen. Der resultierende Betrag 
von Fr. 14 468.– sei immer noch höher als  
bei in häuslicher Gemeinschaft lebenden ren
tenberechtigten Waisen oder Kindern, die 
 Anspruch auf eine AHV oder IVKinderrente 

begründen, welchen derzeit ein Betrag von  
Fr. 10 080.– angerechnet wird.

Demgegenüber hat das Bundesgericht aber 
nun festgehalten, dass nicht von einer Geset
zeslücke auszugehen sei und der Gesetzgeber 
diesen Fall nicht pflichtwidrig ausser Acht ge
lassen habe. Nach eingehender Prüfung ver
halte es sich so, dass nach dem Wortlaut und 
der Systematik des Gesetzes von einer mögli
chen Differenzierung abgesehen wurde. Daher 
sei einem Alleinstehenden, der mit Familien
angehörigen oder Drittpersonen zusammen
wohnt, der allgemeine Lebensbedarf anzu
rechnen. Die Kürzung um CHF 4822.– wurde 
damit aufgehoben. Es zeigt sich damit wieder 
einmal, dass es sich lohnt, Leistungsanpas
sungen eingehend zu prüfen.

 
RA Morris Knecht, Niklaus Rechtsanwälte, 
Dübendorf –

KOMMENTAR

Ein Schein, der trügt, oder besser: der Wolf im Schafspelz?
Am 25. August 2016 lud der 
Schweizer Bauernverband zu 
seiner KOL-Sitzung im ehrwürdi-
gen Saal des Grossen Rates in 
Neuenburg ein. 

Zu den Traktanden zählte auch die 
Vorstellung des neuen Direktors des 
Bundesamtes für Umwelt (Bafu), Mar
co Chardonnens. Gespannt warteten 
die Zuhörer auf sein Referat. Vorab 
war wenig Erfreuliches zu erwarten – 
bezeichnete doch sein Vorgänger die 
Landwirtschaft in einer ähnlichen Ta
gung als Dreckschleuder der Schweiz. 
Herr Chardonnens verstand es jedoch, 
in seiner Einleitung auf seine agrono
mischen Wurzeln hinzuweisen, und er 
stellte sein Verständnis für die Schwei
zer Landwirtschaft in den Vordergrund. 
Vertrauenswürdig appellierte er zu 
einem offenen und konstruktiven Dia
log zwischen der Landwirtschaft und 
dem Bafu. Diese Worte lösten bei den 
meisten Zuhörern ein Nicken und 
damit die leise Hoffnung auf eine för
derliche Zusammenarbeit aus. Auch 
die darauffolgende Diskussion war 
von anerkennenden Worten und Zu
versicht geprägt. Im Anschluss war 
man sich einig: Der Wechsel im Bafu 
ist für uns eine neue Chance, die wir 

zusammen nutzen wollen. Der Dialog, 
das gegenseitige Vertrauen und Ver
ständnis sollen gestärkt werden, da 
mit Herausforderungen in Zukunft ge
meinsam gemeistert werden können.

Einen Tag später, wieder im Büro in 
Dübendorf, wurden wir völlig unvor
bereitet in die Realität zurückgeholt. 
Worte wie Dialog, Transparenz und 
Verständnis waren nur noch leere 
Worthülsen und haben jegliche Be
deutung verloren. Auf meinem Ar
beitstisch lag das Dossier 3/2016 Land
wirtschaft und Ernährung (Herausge
ber Bafu). Bereits das Editorial von 
Frau Schwarz, Vizedirektorin des Bafu, 
ist ein Frontalangriff gegen unsere 
Schweizer Landwirtschaft. Plötzlich 

wird diese als Sorgenkind dargestellt. 
Die Landwirtschaft lebe in einer Schein
welt und sehe dabei die Ammoniak
glocke, die überdüngten Wälder und 
Biotope nicht, schädige mit Pflanzen
schutzmitteln und Gülle Leben, ver
dichte Böden etc. Mit einem interes
santen Fazit schliesst sie den Rundum
schlag ab: «Den wichtigsten Beitrag 
zur Ernährungssicherheit leistet die 
Landwirtschaft, wenn diese die natür
lichen Ressourcen nicht schädigt.» 
Zum ersten Mal bilanziert das Bafu öf
fentlich, dass die Produktion von Nah
rungsmittel eigentlich keine Aufgabe 
mehr der Schweizer Landwirtschaft 
ist. Dafür haben wir ja dann den Im
port und unseren Wohlstand. 

Liest man im Dossier weiter, so stellt 
man eine völlige Unausgewogenheit 
und teilweise eine verzerrte Wahrneh
mung fest. Es erweckt den Anschein, 
dass sich beim Bafu niemand für eine 
faire und der Realität entsprechende 
Darstellung der Schweizer Landwirt
schaft interessiert. 

Es ist viel einfacher, die Landwirt
schaft mithilfe von Vision Landwirt
schaft und anderen selbstgefälligen 
Kritikern in ein schlechtes Licht zu 
rücken. Mit diesem tendenziösen Dos
sier hat das Bafu nichts anderes als 

den Abstimmungskampf gegen unse
re Ernährungssicherheitsinitiative ein
ge läutet – parallel zur Agrarallianz und 
Pro Natura. Gut zu wissen, wie öffent
liche Gelder so missbraucht werden.

Vergessen sind die gut gemeinten 
Worte von Herrn Chardonnens, verlo

ren ist unsere Hoffnung nach einem 
fairen und konstruktiven Dialog. Ent
scheiden Sie nun selber, welcher Titel 
besser passt: Ein Schein, der trügt, oder 
der Wolf im Schafspelz.

 
Ferdi Hodel, Geschäftsführer ZBV –

VE R A NSTA LTU NG E N

«vo puur zu puur» zu Gast im Bezirk Meilen
Am Sonntag, 18. September 2016, ist es wie
der soweit: 11 landwirtschaftliche Betriebe 
öffnen ihre Türen und Tore für die Bevölke
rung.  Die Gäste können sich auf ein vielsei
tiges Programm mit zahlreichen Aktivitäten 
und kulinarischen Spezialitäten freuen. Ein 
kostenloser Shuttlebus bringt die Besucher 
bequem von Hof zu Hof. Weiter gibt es auch 
wieder eine ausgeschilderte Wander und 
Veloroute.

Am Mittwoch, 7. September 2016, lud 
der ZBV Sponsoren, Partner, Medienschaf
fende und die teilnehmenden Betriebe zur 
ersten Pressekonferenz ein. Die informative 
Veranstaltung wurde vor schöner Kulisse 
auf dem Hof von Familie Ledergerber in 
Herrliberg durchgeführt. Die Betriebe freu en 
sich bereits heute auf Ihren Besuch.
Weitere Informationen:
www.vopuurzupuur.ch –

Von links Reto Alig, OK-Präsident  
«vpzp» 2016/Rolf Raggenbass, Referent 
und Musiker/Dominik Leder gerber, 
teilnehmender Betrieb an «vpzp».
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